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Kanzleiporträt 
 
Wir Anwälte der Kanzlei Dr. Selbmann & 
Bergert befassen uns nahezu ausnahmslos 
mit dem Hochschulzulassungsrecht . 
Durch anwaltliche Konzentrierung auf dieses 
Spezialgebiet des Hochschulrechts entspre-
chen wir den Erwartungen nach hochwerti-
ger anwaltlicher Beratung und Vertretung. 
 
Seit vielen Jahren beraten und vertreten wir 
Studienbewerber sehr erfolgreich auf dem 
Weg zu einem Studienplatz außerhalb der 
von den Hochschulen bestimmten Kapazitä-
ten. Entfernung spielt für uns keine Rolle. 
Unsere Mandanten kommen aus ganz 
Deutschland und aus dem Ausland. Wir ver-
treten bundesweit in Verfahren jedes NC-
Studiengangs gegen eine oder mehrere 
Universitäten, Hoch- oder Fachhochschulen 
oder in so genannten Rundschlagverfahren, 
die wir für die Studiengänge Medizin und 

Zahnmedizin, mit Einschränkung für den 
Studiengang Psychologie empfehlen. Des 
Weiteren setzen wir alles daran, Studenten, 
die auf einem Teilstudienplatz studieren oder 
die anrechenbare Studienleistungen er-
bracht haben, zu einem Vollstudienplatz in 
einem höheren Fachsemester in ihrem 
Wunschstudiengang zu verhelfen. 
 

 

 
Wir bieten Ihnen: 
 

�  4 kompetente Anwälte für Hochschulzulassungsrecht 
�  ZVS-Bewerbungsberatung (Ziel: Studienplatz durch ZVS) 
�  Form- und fristgerechte Hochschulbewerbungen auf Studienplätze außerhalb der festge-

setzten Kapazitäten 
�  Hochschulrankings zu den Erfolgsaussichten einer Studienplatzklage 
�  Individuelle Klagestrategien unter Vermeidung unnötiger Kosten 
�  Studienplatzklageverfahren mit substanziellem Sachvortrag vor den Verwaltungsgerich-

ten 
�  Überprüfung der Sachentscheidungen der Verwaltungsgerichte 
�  Durchführung von Rechtsmittelverfahren 

 
Darüber hinaus wird unser anwaltlicher Rat 
bei Ablehnungsbescheiden im Auswahlver-
fahren der Hochschulen gesucht. Das Prü-
fungsrecht  rundet das Tätigkeitsprofil der 
Kanzlei ab.   
 
Unsere Strategie: Optimal klagen und 
unnötige Kosten vermeiden . Wir zeigen 
Ihnen die möglichen Wege zu Ihrem Ziel. 
Profitieren Sie von unserem Erfahrungs-
schatz und gelangen Sie schneller zu Ihrem 
Studienplatz.  
 
Ihr Vorteil: Wir arbeiten im Team. Alle unse-
re Rechtsanwälte sind mit der Studien-
platzklage  vertraut. Jedem unserer Anwälte 
sind bestimmte Studiengänge und Fachse-
mester zur Bearbeitung zugewiesen. Gleich 
ob Sie einen Studieneinstieg in ein 1. Fach-
semester oder einen Quereinstieg in ein 
höheres Fachsemester anstreben, Ihr per-
sönlicher Anwalt wird Ihr Anliegen betreuen.  

Durch unsere Arbeitsteilung gewährleisten 
wir einen substanziellen Sachvortrag vor den 
Verwaltungsgerichten, eine genaue Überprü-
fung der Entscheidungen der Gerichte sowie 
eine sich gegebenenfalls anschließende 
Durchführung von Beschwerdeverfahren in 
der nächsthöheren Instanz. Auf diese Weise 
unterscheiden wir uns im Hochschulzulas-
sungsrecht von Anwälten, die keinen Beitrag 
zur Aufdeckung freier Studienplätze leisten. 
Diese beschränken sich auf die Antragstel-
lung, verhalten sich im Übrigen still und ver-
lassen sich auf den Sachvortrag der weni-
gen kompetenten Rechtsanwälte. Spätes-
tens in den Beschwerdeverfahren der 2. 
Instanz aber, in der oft weitere Studienplätze 
erstritten werden, sind die versierten Anwäl-
te mit ihren Mandanten unter sich. Diese 
Rechtsanwälte sind deshalb in aller Regel 
auch erfolgreicher.  
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Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen, wer-
den Sie es hauptsächlich mit Herrn Rechts-
anwalt Dr. Frank Selbmann und Frau 
Rechtsanwältin Dr. Katja Kiebs zu tun ha-
ben. Beide sind durch Promotion und wis-
senschaftliche Veröffentlichungen qualifi-
ziert. Beispielhaft genannt sei der in einer 
der angesehensten juristischen Fachzeit-
schriften veröffentlichte Fachaufsatz beider 
zum oft diskutierten Thema im Hochschulzu-
lassungsrecht: „Rechtsprobleme des neuen 
Auswahlverfahrens der Hochschule“ (veröf-
fentlicht in: Die Öffentliche Verwaltung 
(DÖV), 2006, S. 816 - 820). Demnächst 
(Herbst 2010) in der DÖV veröffentlicht wird 
ein Fachaufsatz „Zur Europarechtskonformi-
tät von Regelungen der Bundesländer zur 

Hochschulzulassung in höhere Fachsemes-
ter“. 
 
Unsere Anwälte werden Sie in aller Regel 
auch persönlich am Telefon erreichen kön-
nen, wenn Sie etwas nicht verstanden und 
erklärt haben wollen oder wenn sie sonstige 
Fragen und Informationswünsche haben. 
Haben Sie keine Scheu, rufen Sie uns an. 
Die sprichwörtliche Nähe zu unseren Man-
danten ist viel gelobt. Hierzu trägt auch un-
ser Internetportal www.Studienplatz-
Klage.de  bei, auf welchem wir unsere Man-
danten im ausschließlich für sie reservierten 
„Mandantenbereich“ mit aktuellen Informati-
onen zu den laufenden Studienplatzklage-
verfahren versorgen.  

 

Übersicht 
 
Dieses Informationsblatt soll die in der Regel 
zunächst bestehenden Fragen beantworten. 
Es erklärt, wie eine Studienplatzklage funkti-
oniert und was wir Anwälte für Sie tun. Sie 
erfahren, welche Erfolgsaussichten eine 
„Studienplatzklage“ in den verschiedenen 
Studiengängen hat und welche Fristen  zu 
beachten sind. Außerdem werden die durch 
die „Studienplatzklage“ entstehenden Kos-
ten bei den Gerichten, Universitäten, deren 

Anwälten und die von uns berechneten Ge-
bühren erläutert.  
 
Am Ende des Informationsblattes geben wir 
an, wie Sie uns beauftragen können, welche 
Unterlagen wir von Ihnen benötigen und wie 
das Mandatsverhältnis mit uns gestaltet 
wird. Wir bitten Sie, das Informationsblatt 
sorgfältig durchzulesen und noch offene 
Fragen mit uns zu besprechen. 
 

 
1. Die Studienplatzklage ……………………………………………………  Seite 4 
2. Dauer der „Studienplatzklage“ …………………………………………..  Seite 5 
3. Fristen ……………………………………………………………………..  Seite 5 
4. ZVS-Bewerbung bzw. Hochschulbewerbung ………........................  Seite 6 
5. Vergabe freier Studienplätze …………………………………………..  Seite 6 
6. Erfolgsaussichten ……….……………………………………………………  Seite 6 
 6.1. Medizinische Studiengänge allgemein…………………………….  Seite 7 
 6.2. Humanmedizin …………………………………………………...  Seite 8 
 6.3. Pharmazie  ……………………………………………………  Seite 9 
 6.4. Psychologie ……………………………………………………  Seite 9 
 6.5. Tiermedizin ……………………………………………………  Seite 10 

6.6. Zahnmedizin ……………………………………………………  Seite 10 
6.7. Sonstige Studiengänge …………………………………………..  Seite 11 

7. Quereinstieg …………………………………………………………….  Seite 11 
8. Doppelverfahren …………………………………………………………….  Seite 12 
9. Kosten ……………………………………………………………………..  Seite 13 
 9.1 Überblick über die Gesamtkosten …………………………………  Seite 13 
 9.2 Vergütung unserer Tätigkeit …………………………………  Seite 13 
 9.3 Gerichtskosten ……………………………………………………  Seite 14 
 9.4 Kosten Hochschulanwälte, Auslagen …………………………  Seite 15 
 9.5 Kosten des Verwaltungsverfahrens …………………………  Seite 15 
 9.6 Kostentragung ……………………………………………………  Seite 15 
10. Rechtsschutzversicherung ……………………………………………………  Seite 16 
11. Prozesskostenhilfe  ……………………………………………………  Seite 17 
12. Mandatserteilung ……….……………………………………………………  Seite 18 
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1. Die Studienplatzklage 
 
Den rechtlichen Hintergrund der „Studien-
platzklagen“ bildet das Grundrecht auf freie 
Berufswahl . Dieses Grundrecht wird durch 
die Festsetzung eines Numerus Clausus 
eingeschränkt. Das Bundesverfassungsge-
richt hat entschieden, dass ein Numerus 
Clausus nur dann dieses Grundrecht nicht 
verletzt, wenn die vorhandenen Ausbil-
dungskapazitäten vollständig genutzt wer-
den. Diese werden von den Hochschulen für 
jedes Studienjahr neu errechnet und an-
schließend in einer Satzung oder Verord-
nung festgesetzt. In gerichtlichen Verfahren 
wird überprüft, ob die Berechnungen der 
Hochschulen korrekt waren. 
 
Vor Beginn des gerichtlichen Studienplatz-
vergabeverfahrens außerhalb der Kapazität 
sind förmliche Bewerbungen  an den zu 
verklagenden Hochschulen betreffend die 
Vergabe von Studienplätzen außerhalb  der 
Kapazität erforderlich. Wir erstellen und 
versenden für Sie diese Bewerbungen form- 
und fristgerecht. Parallel bewerben Sie sich 
bei der ZVS bzw. an allen für Sie in Frage 
kommenden Hochschulen mit Direktbewer-
bung auf einen Studienplatz innerhalb der 
Kapazität. 
 
Eine ZVS-Bewerbung bzw. Direktbewerbung 
innerhalb der Kapazität ist aber bis auf we-
nige Ausnahmen (siehe unten 4.) keine Vor-
aussetzung für eine Studienplatzklage. 
 
Im nächsten Schritt leiten wir für Sie die ge-
richtlichen Verfahren  mit den jeweiligen 
Anträgen auf Erlass einer einstweiligen An-
ordnung bei den zuständigen Verwaltungs-
gerichten ein. Auch diese Anträge müssen in 
einigen Bundesländern innerhalb einer be-
stimmten Frist beim Verwaltungsgericht ein-
gehen. Durch entsprechenden Sachvortrag 
weisen wir die Gerichte auf Fehler in der 
Kapazitätsberechnung der Universität hin 
und überwachen den Verfahrensablauf. So-
weit Erörterungstermine stattfinden, vertre-
ten wir Sie in den Terminen selbstverständ-
lich persönlich. 
 
Stellt das Verwaltungsgericht fest, dass Stu-
dienplätze außerhalb der Kapazität im ge-
wünschten Fach und Semester vorhanden 
sind, wird die jeweilige Hochschule durch 
eine einstweilige Anordnung verpflichtet, die 
festgestellte Zahl an Studienplätzen zu ver-
teilen. Die meisten Gerichte ordnen hier ein 

Losverfahren  an, da in fast allen Fällen die 
Zahl der Bewerber für einen Studienplatz im 
ersten Fachsemester die Zahl der festge-
stellten Studienplätze übersteigt. Erhalten 
Sie in einem solchen Losverfahren einen 
Studienplatz zugeteilt, handelt es sich we-
gen des vorläufigen Charakters des Eilver-
fahrens in der Regel um einen „vorläufigen “ 
Studienplatz.  
 
Verschiedene Universitäten versuchen Stu-
dienplatzkläger abzuschrecken, indem auf 
die Bewerbungen außerhalb der Kapazität 
Ablehnungsbescheide  erlassen werden 
und so die (Kosten-) Hürde durch ein zusätz-
liches Verfahren erhöht wird. In einigen 
Bundesländern muss gegen diese Beschei-
de das Klageverfahren eingeleitet werden, 
um die Chancen im Eilverfahren aufrecht zu 
erhalten und den Bescheid nicht rechtskräf-
tig werden zu lassen. Diese Klageverfahren 
werden in der Regel nach Abschluss des 
Eilverfahrens nicht weitergeführt, sondern für 
erledigt erklärt. Auf Grund unserer Erfahrun-
gen können wir Ihnen sagen, von welchen 
Universitäten Ablehnungsbescheide zu er-
warten sind und wo Klageverfahren eingelei-
tet werden müssen. In einigen Bundeslän-
dern muss gegen die Ablehnungsbescheide 
anstelle einer Klage zunächst fristgerecht 
Widerspruch  eingelegt werden.  

 
 
Einige Verwaltungsgerichte wirken auf den 
Abschluss eines Vergleichs  zwischen der 
Universität und den Antragstellern zur Ver-
gabe weiterer Studienplätze außerhalb der 
festgesetzten Kapazität hin. So wurden im 
vergangenen Jahr u.a. die Verfahren in den 
Studiengängen Human- und Zahnmedizin 
bezüglich der Universitäten Tübingen, Dres-
den und Leipzig vergleichsweise beendet. 
Vorteil dieser Verfahren ist es, dass die Zu-
lassung endgültig und nicht nur vorläufig, 
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wie sonst im Eilverfahren nur möglich, er-
folgt. 
 
Über den Erfolg der jeweiligen Kapazitäts-
verfahren berichten wir auf unserem Inter-
netportal www.Studienplatz-Klage.de . Eine 
detaillierte Auswertung finden Sie dort im für 
unsere Mandanten reservierten Mandan-
tenbereich .  

 
Selbstverständlich werden Sie sofort von 
uns persönlich unterrichtet, wenn Sie einen 
Studienplatz erhalten haben. Wir kümmern 
uns um die zurückzunehmenden Anträge 
und sonstigen Verfahrensschritte, so dass 
unsere Mandanten die volle Aufmerksamkeit 
auf den Beginn des Studiums richten kön-
nen. 

 
 

2. Dauer der „Studienplatzklage“ 
 
Die Dauer der Eilverfahren ist von Gericht zu 
Gericht sehr unterschiedlich. Einige Gerichte 
entscheiden zeitnah nach Semesterbeginn, 
so dass die Bewerber das Studium mit nur 
geringer Verzögerung aufnehmen können. 
Andere Verwaltungsgerichte lassen sich 
mehr Zeit. Dann kann das Studium nur wäh-
rend des bereits laufenden Semesters oder 
zum folgenden Semester begonnen werden. 
 
Wir verklagen auch Hochschulen, an denen 
nach unserer Auffassung Studienplätze vor-
handen sind, wenn auch das zuständige 
Gericht erfahrungsgemäß eher spät ent-
scheidet. 
 
Gegen die Entscheidung des jeweiligen 
Verwaltungsgerichts im Eilverfahren steht 
der Universität und auch uns das Rechtsmit-
tel der Beschwerde  zu. Wir werden Be-
schwerde einlegen, wenn wir der Auffassung 
sind, dass die Entscheidung des Verwal-
tungsgerichts falsch ist und wir die Vergabe 
von weiteren Studienplätzen in diesem wei-
teren Verfahren für möglich halten. Für den 
Fall der Beschwerdeeinlegung durch die 

Universität vertreten wir Sie selbstverständ-
lich in dem dann vor dem Oberverwaltungs-
gericht des jeweiligen Bundeslandes statt-
findenden Verfahren. 
 

 
 
Nicht selten werden über die erste Instanz 
hinaus weitere Studienplätze in der zweiten 
Instanz vergeben. Ihr Vorteil:  In den durch 
die Antragsteller eingeleiteten Beschwerde-
verfahren sind die versierten Anwälte  im 
Hochschulzulassungsrecht mit im Vergleich 
zur ersten Instanz deutlich weniger An-
tragstellern unter sich. 

 
 

3. Fristen 
 

 
 
In den meisten Bundesländern ist die Einlei-
tung einer Studienplatzklage bis zum 
15. Oktober 2010 oder auch später noch 
möglich. Studienplatzklageverfahren in ZVS-

Studiengängen  können für Alt- und Neuabi-
turienten an Hochschulen in Baden-
Württemberg,  in Sachsen-Anhalt, in Thü-
ringen und in Mecklenburg-Vorpommern 
nur bis zum 15. Juli 2010  begonnen werden. 
Diese Frist gilt für höhere Fachsemester 
auch in Schleswig-Holstein, eine gerichtliche 
Überprüfung der Frist steht dort aber noch 
aus. 
 
Eine Besonderheit gilt für leistungsstarke 
Bewerber bezüglich der Universität Mainz . 
Dort sollte die der eigentlichen Studienplatz-
klage vorausgehende Hochschulbewerbung 
auf Zuweisung eines Studienplatzes außer-
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halb  der Kapazität bereits Ende Mai/Anfang 
Juni 2010  platziert werden.  
 
In mehreren Bundesländern gilt die Frist 15. 
Juli auch für Nicht-ZVS-Studiengänge an 
den dortigen Hochschulen. Fragen Sie bitte 
bei uns nach. 
 
Wir empfehlen allen Interessenten, sich 
möglichst frühzeitig  mit uns in Verbindung 
zu setzen, damit wir eine speziell auf Ihren 
Fall abgestimmte Strategie entwickeln kön-
nen. Beispielsweise kann diese darin beste-
hen, dass wir für Sie zunächst rechtzeitig vor 
dem Ablauf der Ausschlussfrist 15. Juli  
2010 (für leistungsstarke Bewerber bereits 
Ende Mai/Anfang Juni 2010 an der Universi-

tät Mainz) Bewerbungen an den betreffen-
den Hochschulen platzieren. Hierfür berech-
nen wir pauschal 50,00 € je Bewerbung an 
einer Hochschule, wobei das gezahlte Hono-
rar vollständig auf eine spätere Studien-
platzklage angerechnet wird! Dieses Vorge-
hen hat den Vorteil der Fristwahrung, ohne 
dass Sie sich bereits früh entscheiden müs-
sen, ob sie eine Studienplatzklage betreiben 
und wie viele Hochschulen Sie im Rahmen 
einer Studienplatzklage in Anspruch nehmen 
wollen. Wenn Sie sich dann im September 
2010 anhand unseres Hochschulrankings  
für eine Studienplatzklage an diesen Hoch-
schulen entscheiden, konkurrieren Sie mit 
deutlich weniger Antragstellern um freie Stu-
dienplätze. 

 
 

4. ZVS-Bewerbung bzw. Hochschulbewerbung 
 
Eine ZVS-Bewerbung bzw. Hochschulbe-
werbung (innerhalb der Kapazität) ist an den 
meisten Verwaltungsgerichten keine Bedin-
gung für die Durchführung einer Studien-
platzklage. Vor den Verwaltungsgerichten in 
Schleswig-Holstein, den Verwaltungsgerich-
ten Hamburg und Mainz sowie teilweise in 
Baden-Württemberg hängt der Erfolg einer 
Studienplatzklage aber von einer ZVS-
Bewerbung ab. 
 
Wegen der spezifischen Besonderheiten bei 
der Vergabe freier Studienplätze durch die 
vorgenannten Verwaltungsgerichte empfeh-
len wir deshalb allen Interessenten - vor 
allem aber den leistungsstärkeren Bewer-
bern bzw. solchen mit langer ZVS-Wartezeit 
-, sich bei der ZVS (bei Nicht-ZVS-
Studiengängen an den jeweiligen Hochschu-
len direkt) auf einen Studienplatz zu bewer-

ben. Auch dann, wenn nur geringe oder kei-
ne Erfolgsaussichten in diesen Bewerbungs-
verfahren bestehen.  
 
Bei ZVS-Studiengängen nehmen Sie bitte 
eine vollständige ZVS-Bewerbung in allen 3 
Auswahlquoten vor, d.h. Sie geben jeweils 
die maximal mögliche Zahl an Universitäten 
an. 
 

  

 
 

5. Vergabe freier Studienplätze 
 
Die meisten Verwaltungsgerichte ordnen zur 
Vergabe der zusätzlichen Studienplätze 
(noch) ein Losverfahren an. Anders die Ver-
waltungsgerichte in Schleswig-Holstein, teil-

weise in Baden-Württemberg und die Ver-
waltungsgerichte Hamburg und Mainz. Dort 
werden freie Studienplätze angelehnt an die 
ZVS-Leistungskriterien vergeben. 

 
 

6. Erfolgsaussichten 
 
Grundsätzlich gilt: Je weniger Interessenten 
bzw. Bewerber, desto größer die Chancen 
und umgekehrt. Die Studienplatzklage  ist 
für Bewerber mit geringen Chancen auf Zu-

lassung über die ZVS oft die einzig sinnvolle 
Alternative. Sie ermöglicht bis auf wenige 
Ausnahmen unabhängig von der ZVS, der 
Durchschnittsnote oder der Wartezeit den 
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Studienbeginn. Sie stellt eine zusätzliche 
Chance  neben dem ZVS-Verfahren bzw. 
Hochschulbewerbungsverfahren dar. Wir 
können keine Garantie  für eine Zulassung 
geben! 
 
Die individuellen Erfolgsaussichten hängen 
von der Zahl freier Studienplätze, der Zahl 
der Antragsteller, dem Zeitpunkt der Beauf-
tragung und der Klagestrategie, etwa der 
Bereitschaft, unserem Rat bei der Auswahl 
der zu verklagenden Hochschulen zu ver-
trauen, ab. 
 

 

 

6.1 Medizinische Studiengänge allgemein  
 
Während früher noch nahezu jeder Bewer-
ber mit einem Studienplatz im ersten Klage-
anlauf rechnen konnte, hat sich das Bild seit 
einigen Jahren merklich gewandelt. In jünge-
rer Vergangenheit betrugen die Erfolgsaus-
sichten zur Erlangung eines medizinischen 
Studienplatzes erstes Fachsemester im We-
ge der Studienplatzklage für ein Winterse-
mester bei optimaler Klagestrategie teilweise 
noch bis zu 80 % (Voraussetzung Doppel-
verfahren 1. Fachsemester Human- und 
Zahnmedizin kombiniert und Studienplatz-
klage gegen 20 Hochschulen). Abweichun-
gen nach oben bei Studienplatzklageverfah-
ren in höhere Fachsemester nicht ausge-
schlossen.  
 
Eine zahlenmäßige Prognose für die Zukunft 
indes ist schlichtweg nicht möglich, da die 
bundesweite Zahl der Antragsteller im WS 
2010/11 wie auch die Zahl der freien Stu-
dienplätze an allen Hochschulen im Vorfeld 
nicht bekannt ist. Es verdichten sich aber die 
Anzeichen für eher rückläufige Erfolgswahr-
scheinlichkeiten. 
 

 
 
Wir Anwälte von Dr. Selbmann & Bergert 
stellen uns den Herausforderungen, die sich 
aus einer hohen Bewerberzahl ergeben. Wir 
optimieren die Zulassungschancen, indem 

wir bereits im Vorfeld aus der Vielzahl der 
ausbildenden Hochschulen die „erfolgsträch-
tigsten“ herausfiltern. Hier können Sie auf 
unsere umfassenden Recherchetätigkeiten 
sowie unseren Erfahrungsschatz bauen, der 
jährlich Ende August / Anfang September in 
ein Hochschulranking  betreffend die Er-
folgsaussichten einer Kapazitätsklage in den 
medizinischen Studiengängen mündet. 
 
Seien Sie misstrauisch bei Anwälten, die 
Ihnen im Studiengang Humanmedizin bei 
Kapazitätsverfahren zum 1. Fachsemester 
Erfolgsaussichten von mehr als 70 % sugge-
rieren. Erstens: In den medizinischen Stu-
diengängen übersteigt bei Verfahren zum 1. 
Fachsemester die Zahl der Antragsteller die 
Zahl freier Studienplätze deutlich. Zweitens: 
Bis auf wenige Ausnahmen werden freie 
Studienplätze unter den Antragstellern ver-
lost. Das Losglück kann kein Anwalt erzwin-
gen. 
 
Im Übrigen: Es besteht die Überlegung an 
einigen Verwaltungsgerichten, diejenigen 
Antragsteller zu belohnen, deren Prozess-
bevollmächtigten in erster Instanz Sachvor-
trag leisten, indem Antragsteller vorab aus-
sortiert werden, für die kein Sachvortrag 
vorliegt. Sie können sich darauf verlassen, 
dass wir diesen Gepflogenheiten in beson-
derer Weise Rechnung tragen, damit den 
von uns vertretenen Antragstellern keine 
Nachteile entstehen. Wir teilen die Studien-
gänge zur Bearbeitung innerhalb unserer 
Kanzlei unter 4 Anwälten auf, so dass ein 
substanzieller Sachvortrag gewährleistet ist. 
 
Außerdem wird mittlerweile eine beachtliche 
Zahl freier Studienplätze erst in den Be-
schwerdeverfahren zweiter Instanz verge-
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ben. Wenn Sie einen wenig kompetenten 
oder wenig engagierten Anwalt beauftragen, 
der sich nur auf die Antragstellung in erster 

Instanz beschränkt, nehmen Sie an diesen 
Gelegenheiten nicht mehr teil. 

 
Optimieren Sie Ihre Erfolgsaussichten: 
 

�  Erstens:  Leistungsstarke Bewerber bzw. solche mit langer ZVS-Wartezeit können die Er-
folgsaussichten einer Studienplatzklage verbessern, wenn Sie rechtzeitig vor Ablauf der 
für Sie geltenden ZVS-Bewerbungsfrist (für Altabiturienten gilt der 31. Mai 2010) eine 
vollständige ZVS-Bewerbung abgeben (siehe oben 4.).  

�  Zweitens : Erteilen Sie uns möglichst früh einen Auftrag zur Platzierung der so genannten 
Hochschuldirektbewerbungen außerhalb der festgesetzten Kapazität an den Hochschu-
len, an denen frühe Fristen gelten (siehe oben 3.). Für leistungsstarke Bewerber ist be-
reits Ende Mai / Anfang Juni 2010 eine gesonderte Hochschuldirektbewerbung an der U-
niversität Mainz zu platzieren! 

�  Drittens:  Orientieren Sie sich bei der Auswahl der zu verklagenden Hochschulen an un-
serem Hochschulranking zu den Erfolgsaussichten einer Studienplatzklage zum WS 
2010/11. Dieses Ranking lassen wir Ihnen Ende August / Anfang September 2010 zu-
kommen. Mandanten, die sich bei der Auswahl der Hochschulen an unserem Hochschul-
ranking orientieren, sparen bares Geld! Unser Ziel ist eine optimale Klagestrategie  unter 
Vermeidung unnötiger Kosten . Bei der Prognose hinsichtlich der Erfolg versprechen-
den Hochschulen waren wir bislang außerordentlich erfolgreich.  

�  Viertens:  Beschränken Sie sich bei der Auswahl der zu verklagenden Hochschulen mög-
lichst nicht auf nur eine Hochschule. Andererseits sind in den jeweiligen medizinischen 
Studiengängen Verfahren gegen mehr als 20 Hochschulen nicht sinnvoll. Es werden 
dann zwangsläufig Hochschulen verklagt, an denen keine Erfolgsaussichten gegeben 
sind. 

 
 

6.2 Humanmedizin 
 
Zum Wintersemester ist der Studienbeginn 
im Studiengang Humanmedizin, 1. Fachse-
mester , an 34 Hochschulen möglich.  
 

 
 
Damit Sie ein Gefühl für die Erfolgswahr-
scheinlichkeit einer Studienplatzklage im 
Studiengang Humanmedizin, 1. Fachsemes-
ter, entwickeln, hier die für alle geltenden 
Daten aus den Kapazitätsverfahren zum WS 
2008/09. Die Kapazitätsverfahren zum WS 
2009/10 sind noch nicht abgeschlossen. 
Zum WS 2008/09 wurden im Studiengang 
Humanmedizin, 1. Fachsemester, von den 
Verwaltungsgerichten bundesweit insgesamt 
331 Studienplätze  vergeben. Hiervon ent-

fielen auf 15 Verwaltungsgerichte der 1. 
Instanz insgesamt 244 Studienplätze. An 
den Kapazitätsverfahren dieser 15 Verwal-
tungsgerichte beteiligten sich durchschnitt-
lich etwa 460 Antragsteller. Darüber hinaus 
wurden von den versierten Rechtsanwälten 
auf dem Gebiet des Hochschulzulassungs-
rechts weitere 87 Studienplätze in der 2. 
Instanz nur für die von ihnen vertretenen 
Mandanten erstritten.  
 
Zum WS 2009/10 ist die Zahl der Antragstel-
ler weiter deutlich angestiegen. Den Anstieg 
führen wir vor allem auf die stetige Erhöhung 
der ZVS-Wartezeit zurück. Zum Sommer-
semester 2010 betrug die Wartezeit bereits 
12 Semester. Zudem werfen die doppelten 
Abiturjahrgänge ihre Schatten voraus. Auf 
die Hochschulen kommen diese Jahrgänge 
zu im Jahr 2010 aus Hamburg, 2011 aus 
Bayern und aus Niedersachsen, 2012 aus 
Baden-Württemberg und aus Bremen. Wei-
tere Bundesländer folgen. 
 
Wenn bis zum Ende des Wintersemesters 
noch kein Losglück zu verzeichnen war, 
empfehlen wir zur Ergänzung des bereits 
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zum Wintersemester eingeleiteten Verfah-
rens ein Vorgehen zum sich anschließen-
den Sommersemester . Die Risiken für ein 
solches Verfahren sind eher gering, da das 
Verwaltungsgericht die Kapazitätszahlen 
bereits im Wintersemester überprüft hat. Wir 
können daher, sobald uns die verwaltungs-
gerichtlichen Entscheidungen aus dem Win-
tersemester vorliegen, sehr sicher die Er-
folgsaussichten im Sommersemester 2011 
beurteilen. 
 
In den höheren Fachsemestern  des Stu-
diengangs Humanmedizin hat sich die Zahl 
der Antragsteller in den letzten Semestern 
stetig erhöht. Dies betrifft insbesondere den 
Wechsel in das 1. klinische Fachsemester. 
Wir gehen davon aus, dass dieser Trend 
anhält. Dies ist unter anderem auf eine ge-
stiegene Zahl von Rückkehrern aus Ungarn 
und aus anderen osteuropäischen Ländern 
zurückzuführen. 
Gleichwohl waren wir bei Studienplatzklagen 
in höhere Fachsemester bislang sehr erfolg-
reich. Beispielsweise konnten sich zum 

Sommersemester 2008 und zum Sommer-
semester 2009 alle unsere Mandanten für 
ein höheres Fachsemester (Vorklinik und 
Klinik) im Studiengang Humanmedizin über 
einen Studienplatz freuen, die unserer Kla-
geempfehlung gefolgt waren. Zum Winter-
semester 2008/09 versorgten wir alle unsere 
Mandanten mit einem Studienplatz, die an-
rechenbare Leistungen für einen Einstieg in 
ein 2. oder ein 3. Fachsemester vorweisen 
konnten. Zum Wintersemester 2009/10 
konnten alle Mandanten für das 1. klinische 
Fachsemester, die uns vor dem 15.10.2009 
beauftragt hatten, mit einem Studienplatz 
rechnen. 
 
Unser Tipp: Wer den Unsicherheiten eines 
Einstiegs in das 1. klinische Fachsemester 
aus dem Weg gehen will, sollte - auch bei 
einem Wechsel aus dem Ausland - eher eine 
Klage in das 3. oder das 4. vorklinische 
Fachsemester in Erwägung ziehen.  
 
Quereinsteiger orientieren Sie sich bitte an 
unseren Empfehlungen unter 7. 

 
 

6.3 Pharmazie 
 
In diesem Studiengang ist die Nachfrage im 
Vergleich zu den anderen Studiengängen 
relativ gering. Die Erfolgsaussichten sind 
daher außerordentlich gut. Es wird hier nur 
erforderlich sein, einige Hochschulen 
(höchstens 5 ) zu verklagen.  
 
Optimieren  Sie Ihre Erfolgsaussichten . 
Orientieren Sie sich an unseren Empfehlun-
gen oben 6.1. 

 

 
 

6.4 Psychologie (Diplom / Bachelor) 
 

 
 
Im Unterschied zu den medizinischen Stu-
diengängen konkurrieren weit weniger An-
tragsteller im Wege der Studienplatzklage 
um freie außerkapazitäre Studienplätze. 
 

Auf Grund jahrelanger Erfahrung kennen wir 
die Hochschulen, an denen eine Studien-
platzklage im Studiengang Psychologie Er-
folg verspricht. In den vergangenen Jahren 
konnten wir alle unsere Mandanten mit ei-
nem Studienplatz versorgen, sofern der Stu-
dienort für den Bewerber keine Rolle spielte 
und unserer Klageempfehlung gefolgt wur-
de. 
 
Optimieren  Sie Ihre Erfolgsaussichten . 
Orientieren Sie sich an unseren Empfehlun-
gen oben 6.1. 
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Unser Tipp für Interessenten am Bachelor-
Studiengang unabhängig vom Bewerbungs-
semester: Bewerben Sie sich möglichst an 
allen für Sie in Frage kommenden Hoch-
schulen auch regulär unter Beachtung der 
für diese geltenden zum Teil sehr frühen 
Termine, auch wenn Sie für sich eher gerin-
ge Annahmechancen sehen. Denken Sie 

bitte auch daran, dass die ZVS für einige 
Hochschulen, die den Bachelor-Studiengang 
Psychologie anbieten, das Vergabeverfah-
ren durchführt. Bewerben Sie sich diesbe-
züglich auch bei der ZVS. Hinsichtlich des 
Diplom-Studiengangs Psychologie hat die 
Bewerbung zum Wintersemester ohnehin 
über die ZVS zu erfolgen. 

 
 

6.5 Tiermedizin 
 
Es bilden nur 5 Hochschulen in Deutschland 
Veterinärmediziner aus, so dass die Erfolgs-
chancen für Interessenten an einer Studien-
platzklage zum 1. Fachsemester bislang von 
Semester zu Semester sehr unterschiedlich 
waren. 
 

 
 
Die Durchführung von Verfahren für höhere 
Fachsemester (i.d.R. drittes oder fünftes 
Fachsemester) ist jedoch problemlos mög-
lich. Diese Verfahren betreffen insbesondere 
Studienbewerber, die bereits anrechenbare 
Leistungen im Studiengang Tiermedizin in 

Ungarn oder in einem anderen Studiengang, 
wie Agrarwissenschaften, erworben haben.  
Interessenten sollten rechtzeitig einen An-
rechnungsbescheid bei der jeweiligen Hoch-
schule beantragen. Zwar steigt hier die An-
zahl der Bewerber, die sich mit einem Physi-
kum der Szent-István Universität Budapest 
um einen ordentlichen Studienplatz in 
Deutschland für ein höheres Fachsemester 
bewerben. Jedoch konnten wir bislang für 
Antragsteller in höheren Fachsemester in 
der Regel einen Studienplatz erstreiten, so-
weit eine Beauftragung rechtzeitig vor Frist-
ablauf erfolgte. Dementsprechend waren wir 
für alle unsere Mandanten zum Sommerse-
mester 2008 bei Studienplatzklagen in höhe-
re Fachsemester erfolgreich, soweit unserer 
Klageempfehlung gefolgt wurde. Zum Win-
tersemester 2008/09 erhielten alle unsere 
Mandanten mit dem Ziel 3. oder 5. Fachse-
mester einen Studienplatz. 
 
Optimieren  Sie Ihre Erfolgsaussichten . 
Orientieren Sie sich an unseren Empfehlun-
gen oben 6.1. 

 
 

6.6 Zahnmedizin 
 
Im Studiengang Zahnmedizin, 1. Fachse-
mester, ist ein Studieneinstieg zum Winter-
semester 2010/11 an 29 Hochschulen mög-
lich.  
 
Für die Studienplatzklage bestehen gute 
Erfolgsaussichten. Die Antragstellerzahlen 
sind überschaubar bei einer bislang immer 
wieder hohen Zahl freier Studienplätze. 
 
In den Kapazitätsverfahren zum WS 2008/09 
wurden bundesweit im Studiengang Zahn-
medizin, 1. Fachsemester, von den Verwal-
tungsgerichten insgesamt 76 Studienplätze 
vergeben. Hiervon entfielen 69 Studienplät-
ze auf 9 Verwaltungsgerichte in der 1. In-
stanz, 7 Studienplätze auf die 2. Instanz, 

dort erstritten von den versierten Rechtsan-
wälten des Hochschulzulassungsrechts. An 
den Kapazitätsverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten in der 1. Instanz, an denen 
freie Studienplätze vergeben wurden, betei-
ligten sich durchschnittlich etwa 120 An-
tragsteller. 
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Die Kapazitätsverfahren zum WS 2009/10 
sind noch nicht abgeschlossen. Die Zahl der 
von den Verwaltungsgerichten in der 1. In-
stanz vergebenen Studienplätze liegt bereits 
jetzt bei knapp 100. Parallel ist aber auch die 
Zahl der Antragsteller auf durchschnittlich 
etwa 155 angestiegen. 
 

Zum Wintersemester 2007/08 konnten wir 
bis auf einen alle Mandanten im Studien-
gang Zahnmedizin zu einem Studienplatz im 
1. Fachsemester verhelfen. 
 
Optimieren  Sie Ihre Erfolgsaussichten . 
Orientieren Sie sich an unseren Empfehlun-
gen oben 6.1.

 

6.7 Sonstige Studiengänge 
 
Wegen der Vielzahl von Studienmöglichkei-
ten und Universitäten kann an dieser Stelle 
leider nicht im Einzelnen auf die Erfolgsaus-
sichten einer Klage in dem jeweiligen Stu-
diengang eingegangen werden. Grundsätz-
lich bestehen jedoch außerordentlich gute 
Erfolgsaussichten in den eher weniger über-
laufenen Studiengängen.  
 
Vielerorts hat sich durchgesetzt, dass die 
Universitäten im Wege eines Vergleichsab-
schlusses die Antragsteller zulassen, wenn 
deren Zahl 3 bis 4 nicht übersteigt. Zur Ein-
schätzung der jeweiligen Erfolgsaussichten 
fragen Sie bitte bei uns nach. 
  
Bislang haben wir nahezu ausnahmslos alle 
unsere Mandanten, die einen nichtmedizini-
schen Studiengang gewählt haben, mit ei-
nem Studienplatz in Ihrem Wunschstudium 
versorgen können. Im Unterschied zu den 

medizinischen Studiengängen konnte dabei 
häufig auch der Ortswunsch erfüllt werden.  
 
Voraussetzung ist jedoch, dass die Bewer-
bungsfristen für Bewerbungen außerhalb der 
Kapazität eingehalten werden. Hier gibt es 
insbesondere bei Fachhochschulstudien-
gängen Besonderheiten. Lassen Sie sich 
rechtzeitig dazu durch uns beraten. 
 

 
 

7. Quereinstieg 
 
Die Kapazitätsverfahren in höhere Fachse-
mester haben zugenommen. Dies ist unter 
anderem auf die gestiegene Anzahl der 
Rückkehrer aus Ungarn bzw. den anderen 
osteuropäischen Ländern zurückzuführen. 
Zum anderen gibt es Studienbewerber, die 
in einem anderen Studiengang anrechenba-
re Leistungen erworben haben und in den 
Studiengang Humanmedizin wechseln 
möchten.  
 
Wenn Sie im Ausland oder in einem ver-
wandten Studiengang auf den gewünschten 
Studiengang anrechenbare Leistungen er-
bracht haben, ist eine Klage in ein höheres 
Fachsemester gleichwohl meist erfolgreich. 
Im Vergleich zu einem 1. Fachsemester 
konkurrieren Sie mit einer wesentlich gerin-
geren Anzahl von Bewerbern. Damit reicht 
es in der Regel aus, eine geringe Anzahl von 

Hochschulen zu verklagen und die Kosten 
für das Verfahren bleiben überschaubar. 
 
Die Erfolgschancen bei einer Studienplatz-
klage in das 2. bis 4. Fachsemester  der 
Humanmedizin  sind außerordentlich gut. 
Die Klageverfahren sind nahezu durchweg 
erfolgreich.   
 
Bezüglich eines Wechsels in das 1. klini-
sche Fachsemester  im Studiengang Hu-
manmedizin  ist ein Wechsel an eine deut-
sche Hochschule nicht mehr problemlos 
möglich. Wir empfehlen daher, alle Chancen 
auf eine Zulassung in das 1. klinische Fach-
semester zu nutzen und nicht ausschließlich 
auf den Erfolg einer Studienplatzklage zu 
vertrauen. Bewerben Sie sich daher an allen 
Hochschulen im Bundesgebiet, die eine 
Ausbildung in diesem Studienabschnitt an-
bieten, um einen Studienplatz. Setzen Sie 
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sich möglichst früh mit uns in Verbindung, 
damit wir rechtzeitig parallel die Bewerbun-
gen außerhalb der festgesetzten Kapazität 
platzieren können (siehe auch oben 3.).  
 
Wenn Sie die Immatrikulation in ein höheres 
Fachsemester eines Studienganges, in dem 
Sie noch nicht studiert haben, beantragen 
wollen, benötigen Sie einen Anrechnungs-
bescheid. Das gilt auch, wenn Sie im ge-
wünschten Studiengang bisher im Ausland 
(z.B. in Ungarn) studiert haben. Grundsätz-
lich ist für die Erteilung einer solchen Be-
scheinigung der Prüfungsausschuss der 
Hochschule, an der Sie das Studium fortset-
zen wollen, zuständig. Für einige Studien-
gänge gelten jedoch Besonderheiten.  
 

 
 
In den Studiengängen Medizin und Pharma-
zie ist die Anrechnung von Studienleistun-
gen über die zuständige Behörde des Bun-
deslandes, in dem der Studienplatzbewerber 
geboren ist, zu beantragen.  
 
Für den Studiengang Zahnmedizin ist die 
Behörde des Bundeslandes zuständig, in 
dem der Antragsteller seinen Hauptwohnsitz 
hat.  
 
Informationen zu den Prüfungsämtern erhal-
ten Sie auf der Webseite des Instituts für 

medizinische und pharmazeutische Prü-
fungsfragen (IMPP) www.impp.de.  
 

 
 
Die Anrechnung von erbrachten Leistungen 
für den Studiengang Tiermedizin erfolgt von 
der Universität des Bundeslandes, an der 
der Antragsteller einen Antrag auf Einschrei-
bung oder Zulassung für das Studium ge-
stellt hat. Informieren Sie sich bitte bei jeder 
Fakultät, wie diese verfährt.  
 
Für den Wechsel von einem Teil- auf einen 
Vollstudienplatz erhalten Sie keinen Anrech-
nungsbescheid, da die Studienleistungen 
nach der jeweiligen Approbationsordnung 
erbracht wurden. Die „Scheine“ reichen für 
eine entsprechende Bewerbung aus. 
 
Für potentielle Quereinsteiger gilt, lassen Sie 
sich regelmäßig Äquivalenzbescheinigungen 
und Anrechnungsbescheide für erworbene 
Leistungen ausstellen. Überlegen Sie sorg-
fältig, ob Sie erst einen Quereinstieg in das 
1. klinische Fachsemester anstreben oder 
ob Sie nicht bereits in das 3. oder 4. vorklini-
sche Fachsemester der Humanmedizin 
wechseln wollen. Wir raten zu einem eher 
frühen Quereinstieg. Bewerben Sie sich 
außerdem bei der ZVS um einen Studien-
platz im 1. Fachsemester. 

 
 

8. Doppelverfahren 
 
Unter einem Doppelverfahren  verstehen wir 
die Studienplatzklage in verschiedenen 
Studiengängen , z. B. in Humanmedizin 
und Zahnmedizin  mit dem Ziel eines späte-
ren Wechsels bei erworbenen anrechenba-

ren Leistungen. Diese Strategie bietet sich 
zur Chancenverbesserung an und hat sich 
bislang grundsätzlich bewährt. 
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9. Kosten 
 
 

9.1 Überblick über die Gesamtkosten 
 
Die Gesamtkosten der Studienplatzklage setzen sich zusammen aus: 
 

�  unserer Vergütung,  
�  den Gerichtskosten,  
�  den Kosten des Anwalts der verklagten Hochschule  (soweit diese einen Anwalt beauf-

tragt hat) oder den Auslagen  der Universität und 
�  eventuell den Kosten des Verwaltungsverfahrens . 

 
Die Gebühren aller am Verfahren Beteiligten 
sind gesetzlich geregelt und richten sich 
grundsätzlich nach den von den jeweiligen 
Verwaltungsgerichten festgesetzten Streit-
werten. Da die Verwaltungsgerichte die 
Streitwerte unterschiedlich festsetzen (zwi-
schen 1.000,- und 5.000,- €), entstehen je 
Studienplatzklageverfahren Gebühren in 
unterschiedlicher Höhe. 
 
Um unseren Mandanten eine Kostenschät-
zung zu ermöglichen, listen wir für jede 
Hochschule die Gebühren  aller am jeweili-
gen Kapazitätsverfahren Beteiligten in un-
seren Hochschulrankings  akribisch auf. 
Dabei greifen wir immer auf die aktuellsten 
Zahlenwerte zurück.  

Für Sie ergibt sich so ein Höchstmaß an 
Kostentransparenz. Preissensible Mandan-
ten können ihr Klageprogramm an den ge-
gebenen finanziellen Möglichkeiten ausrich-
ten. Es können Hochschulen ausgewählt 
werden, für die ein niedriger Gegenstands-
wert gilt und/oder die keinen Anwalt mit ihrer 
Vertretung beauftragen. Vor der Einlegung 
eines Rechtsmittels stimmen wir uns auf 
Wunsch mit Ihnen ab. 
 
Sie wollen wissen, wie hoch die voraussicht-
liche Gesamtkostenbelastung für Sie ist? Wir 
haben für Sie die durchschnittlichen Ge-
samtkosten je verklagte Hochschule ermit-
telt. 

 
Kalkulieren Sie bitte mit folgenden durchschnittlichen Gesamt kosten je Hochschule bei mehr 
als 5 Kapazitätsverfahren :

 1. Instanz 1. und 2. Instanz 
Humanmedizin 830,- € 1.025,- € 
Zahnmedizin  1.105,- € 1.220,- € 
Sonstige Studiengänge  ca. 750,- € 

 
Berechnungsgrundlage für die durchschnitt-
lichen Gesamtkosten sind die in unseren 
Hochschulrankings für das WS 2010/11 zur 
Klage empfohlenen Universitäten und die bei 
der Durchführung von Kapazitätsverfahren 
gegen diese Hochschulen in der jüngeren 
Vergangenheit angefallenen Gesamtkosten. 
Nicht berücksichtigt haben wir die Hoch-
schulen, für die die außerkapazitäre Bewer-

bungsfrist 15.07.2010 gilt und die wegen 
Fristablaufs nun nicht  mehr in Anspruch 
genommen werden können. Abweichungen 
bei den Gesamtkosten nach oben oder un-
ten sind im Einzelfall möglich, etwa wenn 
Gerichte Verfahrensabläufe ändern oder 
andere Streitwerte als bislang festsetzen 
oder sich Hochschulen entgegen bisheriger 
Praxis anwaltlich vertreten lassen. 

 
 

9.2 Vergütung unserer Tätigkeit 
 
Die Vergütung der Rechtsanwälte ist im 
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) ge-
regelt. Abweichungen von den dort für die 
Durchführung gerichtlicher Verfahren festge-

legten Gebühren nach unten sind untersagt. 
Das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz stellt 
diesbezüglich eine Mindestpreisvorschrift 
dar. Rechtsanwälte dürfen für gerichtliche 
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Verfahren keine Pauschalvereinbarungen 
treffen, die unterhalb dieser gesetzlichen 
Gebühren liegen. 
 
Wir listen in unseren Hochschulrankings für 
jede Hochschule die in der  jüngeren Ver-
gangenheit angefallenen Rechtsanwaltsge-
bühren auf.   
 

Wir berechnen folgendes Mindest honorar:  
 

Zahl der 
Hochschulen: 

Pauschalhonorar 
(inkl. 19 % Mwst.) 

1   Hochschule    895,00 € 
2 Hochschulen 1.485,00 € 
3 Hochschulen 1.845,00 € 
4 Hochschulen 2.185,00 € 

5 und mehr  
Hochschulen 

2.485,00 € 

 
Fallbeispiele für unsere Rechtsanwaltsgebühren:  
 
Wir führen Kapazitätsverfahren gegen die Universitäten A-Stadt und B-Stadt in 1. Instanz durch: 
 

 Streitwert bei Uni A-Stadt  
2.500,- € 

Streitwert bei Uni B-Stadt  
5.000,- 

außerkapazitärer Uni-Antrag  25,00 € 25,00 €  
Verfahrensgebühr 1. Instanz  272,87 € 489,45 €   
Summe  297,87 € 514,45 € 

 
Wir führen Kapazitätsverfahren gegen die Universitäten C-Stadt und D-Stadt durch. Mit den 
Hochschulen werden gerichtliche Vergleiche in 1. Instanz geschlossen: 
 

 Streitwert bei Uni C-Stadt  
2.500,- € 

Streitwert bei Uni D-Stadt  
5.000,- 

außerkapazitärer Uni-Antrag  25,00 € 25,00 €  
Verfahrensgebühr 1. Instanz  272,87 € 489,45 €  
Einigungsgebühr 191,59 € 358,19 € 
Summe  489,46 € 872,64 € 

 
Wir führen Kapazitätsverfahren gegen die Universitäten E-Stadt und F-Stadt durch. Gegen die 
Entscheidungen 1. Instanz erheben wir Beschwerde: 
 

 Streitwert bei Uni E-Stadt  
2.500,- € 

Streitwert bei Uni F-Stadt  
5.000,- 

außerkapazitärer Uni-Antrag  25,00 € 25,00 €  
Verfahrensgebühr I. Instanz  272,87 € 489,45 €  
Verfahrensgebühr II. Instanz  114,95 € 202,90 € 
Summe  412,82 € 717,35 € 

 
Wir führen Kapazitätsverfahren gegen die Universitäten G-Stadt und H-Stadt in 1. Instanz durch. 
Die Hochschulen erlassen Ablehnungsbescheide auf die außerkapazitären Hochschulanträge.  
 

 Streitwert bei Uni G-Stadt  
2.500,- € 

Streitwert bei Uni H-Stadt  
5.000,- 

außerkapazitärer Uni-Antrag 25,00 € 25,00 €  
Verfahrensgebühr I. Instanz  272,87 € 489,45 €  
Fristwahrende Klage  
gegen Ablehnungsbescheid  

272,87 € 
 

489,45 € 
 

Summe  570,74 € 1.003,90 € 
 
 

9.3 Gerichtskosten 
 
Für die Tätigkeit der Gerichte fallen in jedem 
einzelnen Verfahren Gerichtskosten an. Die 

Höhe der Gebühren richtet sich auch hier 
nach dem Streitwert. Dieser wird von den 
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Verwaltungsgerichten zwischen 1.000,00 € 
und 5.000,00 € festgesetzt. In einem etwai-
gen Hauptsacheverfahren beträgt der 
Streitwert grundsätzlich 5.000,00 €.  
Im Eilverfahren  werden die Gerichtskosten 
nach Abschluss des Verfahrens von der 

jeweils zuständigen Gerichtskasse geltend 
gemacht. Anders in einem etwaigen Haupt-
sacheklageverfahren, dort muss der Kläger 
die Gerichtskosten zunächst vorstrecken, 
damit das Verfahren eingeleitet werden 
kann. 

 
Anfallende Gerichtskosten: 
 
Streitwerte  Eilverfahren  Eilverfahren  

ermäßigt 
Beschwerde  Klageverfahren  Klageverfahren  

ermäßigt 
1.000 € 82,50 € 27,50 € 110,00 € 165,00 € 55,00 € 
2.500 € 121,50 € 40,50 € 162,00 € 243,00 € 81,00 € 
3.750 € 157,50 € 52,50 € 210,00 € 315,00 € 105,00 € 
5.000 € 181,50 € 60,50 € 242,00 € 363,00 € 121,00 € 

 
Für jedes Verfahren fallen die angegebenen 
Gerichtskosten zzgl. Auslagen der Gerichte 
für Kopien etc. an. Eine Ermäßigung der 
Gerichtskosten tritt bei Abschluss eines 

Vergleiches, bei Rücknahme oder anderer 
Erledigung ein. Bei Abschluss eines Verglei-
ches tragen die Parteien die Gerichtskosten 
in der Regel zu je ½. 

 
 

9.4 Kosten der von den Hochschulen beauftragten Anwälte, Auslagen 
der Universitäten 

 
Soweit sich die Hochschule vor Gericht an-
waltlich vertreten lässt, betragen die Gebüh-
ren des „Uni-Anwalts“  272,87 € bei einem 
Streitwert von 2.500,00 € und 489,45 € bei 
einem Streitwert von 5.000,00 €. Findet eine 
mündliche Verhandlung statt, was eher sel-
ten der Fall ist, erhöhen sich die Anwaltskos-
ten auf 919,28 € (Streitwert 5.000,00 €) bzw. 
502,78 € (Streitwert 2.500,00 €). Wird ein 
Vergleich geschlossen, trägt die Hochschule 
ihre Anwaltskosten in der Regel selbst. Wer-

den Anträge oder Klagen zurückgenommen, 
werden die Kosten des „Uni-Anwalts“ eben-
falls geltend gemacht.  
 
Die Hochschulen können, wenn sie sich 
nicht anwaltlich vertreten lassen, in jedem 
Verfahren eine Auslagenpauschale  von 
20,00 € geltend machen, wovon leider auch 
immer mehr Hochschulen Gebrauch ma-
chen. 

 
 

9.5 Kosten des Verwaltungsverfahrens 
 
Kosten im Verwaltungsverfahren entstehen, 
wenn die Universität mit Ablehnungsbe-
scheiden auf die Bewerbung außerhalb der 
Kapazität reagiert, gegen die dann mit einem 
Widerspruch vorgegangen werden muss. 

Widerspruchsgebühren fallen nur in Ham-
burg und dem Saarland an. In den letzten 
Jahren konnten wir aber meist das Entste-
hen dieser Gebühren verhindern. 

 
 

9.6 Kostentragung 
 
Wer verliert, zahlt. Dieser Grundsatz gilt im 
Kapazitätsprozessrecht nur eingeschränkt.  
Die gesamten Kosten des jeweiligen Verfah-
rens muss der Antragsteller tragen, wenn 
das Gericht feststellt, dass keine Studien-
plätze im gewünschten Studiengang vor-
handen sind und es den Antrag ablehnt .  

 
Einige Gerichte verpflichten die Antragsteller 
aber auch dann, die Verfahrenskosten voll-
ständig zu tragen, wenn die Universität zwar 
zur Verteilung einer bestimmten Anzahl von 
Studienplätzen verpflichtet wurde, der An-
tragsteller jedoch nicht ausgelost wurde oder 
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die Zahl der außerkapazitären Studienplätze 
im Vergleich zur Bewerberzahl sehr gering 
war. 
 
Viele Gerichte bilden (noch) Kostenquoten . 
Die Kostenentscheidung richtet sich dann 
nach der Anzahl der am Verfahren Beteilig-
ten und der vom Gericht festgesetzten An-
zahl außerkapazitärer Studienplätze. Hat 
das Gericht z. B. 10 Studienplätze „gefun-
den“ und sind am Verfahren 100 Antragstel-
ler beteiligt, wird die Kostenentscheidung 
dieser Verwaltungsgerichte 1/10 der Kosten 
der Universität und 9/10 der Kosten den 
Antragstellern zuweisen. Nach unserer Auf-

fassung entspricht eine derartige Quotenbil-
dung aber nicht den gesetzlichen Grundla-
gen, da die Anzahl der Verfahrensbeteiligten 
eine vom einzelnen Antragsteller nicht zu 
beeinflussende Größe ist.  
 
Deshalb gehen immer mehr Gerichte dazu 
über, dass Antragsteller und Hochschule 
ihre Kosten selbst zu tragen haben, sobald 
auch nur ein Studienplatz an der jeweiligen 
Hochschule gefunden wird (so genannte 
Kostenaufhebung). Diese interessengerech-
te Praxis führt dazu, dass die Antragsteller 
von den Kosten der Hochschulanwälte ent-
lastet werden. 

 
 

10. Rechtsschutzversicherung 
 
Einige Rechtsschutzversicherungen versi-
chern Studienplatzklageverfahren. Versiche-
rungsschutz besteht, wenn im Versiche-
rungsvertrag der Verwaltungsrechtsschutz 
eingeschlossen ist, und zwar über den ver-
kehrsverwaltungsrechtlichen Schutz hinaus. 
Des Weiteren darf das Hochschulzulas-
sungsrecht bzw. dürfen Studienplatzklage- 
oder Kapazitätsverfahren nicht ausdrücklich 
ausgenommen sein. Der Umfang des Versi-
cherungsschutzes ergibt sich in der Regel 
aus dem Versicherungsschein zusammen 
mit den allgemeinen Rechtsschutzbedingun-
gen (ARB), dort § 2 (Leistungsarten) und 
folgende, die bei Vertragsschluss ausge-
händigt werden. 
 
Weitere Voraussetzung für den Versiche-
rungsschutz ist der Ablauf der versiche-
rungsvertraglich vereinbarten Wartezeit vor 
dem Eintritt des Rechtsschutzfalls. Da die 
Wartezeit zumeist 3 Monate beträgt, sollte 
eine Rechtsschutzversicherung entspre-
chend früh abgeschlossen werden. 
 
Neuverträge ab 2010:   
 
Folgende Rechtsschutzversicherungen ver-
sichern derzeit Studienplatzklageverfahren: 
 
HDI-Gerling:  Versicherungsschutz besteht 
im „Ideal-Rechtsschutz für den privaten Be-
reich“. In den Rechtsschutzbedingungen ist 
keine Begrenzung bei der Anzahl der versi-
cherten Studienplatzklageverfahren enthal-
ten. Die Wartezeit beträgt 3 Monate. 
Zurich: Versicherungsschutz besteht im 
Tarif „MultiPlusmaximo“ (dort Deckungskon-
zept Top). Eine Begrenzung bei der Anzahl 

der versicherten Studienplatzklageverfahren 
gibt es nicht. Die Wartezeit beträgt 3 Mona-
te.  
Advocard:  Auch hier ist die Anzahl der ver-
sicherten Studienplatzklageverfahren nicht 
begrenzt. Allerdings besteht eine Wartezeit 
von 12 Monaten. 
Auxilia:  Begrenzung auf 3 Studienplatzkla-
geverfahren. Wartezeit 3 Monate. 
Rechtsschutz-Union:  Nur bei Versiche-
rungsschutz über die Eltern bezahlt die Ver-
sicherung 2 Studienplatzklageverfahren für 
mitversicherte Kinder.  
Allrecht: Begrenzung auf 1 Studienplatzkla-
geverfahren je Kalenderjahr. 
 
Eine Gewähr für die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit der Liste können wir nicht über-
nehmen. Da es sehr viele Rechtsschutzver-
sicherungen gibt, ist es leider nicht möglich, 
dass wir laufend über den aktuellen Stand 
der Rechtsschutzbedingungen informiert 
sind. 
 
Altverträge:  
 
Zeitweilig wurden Studienplatzklageverfah-
ren von folgenden Rechtsschutzversiche-
rungen versichert, so dass Versicherungs-
nehmer mit entsprechenden Altverträgen 
umfassenden Deckungsschutz für die 
Durchführung von Studienplatzklageverfah-
ren beanspruchen können: 
 
Allianz, ARAG, Concordia, D.A.S., DEU-
RAG, DEVK, Domcura, ÖRAG, Provinzial, 
R + V, Roland, VHV  
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Achtung: Die Rechtsschutz Union  bietet 
ihren Kunden mit älteren Verträgen unter 
dem Stichwort "Leistungsoptimierung" neue 
Rechtsschutzbedingungen (ARB) an. Aller-
dings enthalten die neuen ARB 2010 eine 
Begrenzung auf nur noch 2 Studienplatzkla-
geverfahren, während nach den bisherigen 
ARB keine Begrenzung galt. Deshalb sollten 
Altkunden den neuen ARB nicht zustimmen. 
 
Für die Frage, ob Versicherungsschutz be-
steht kommt es darauf an, wann der Vertrag 
geschlossen wurde und welche Rechts-
schutzbedingungen für diesen Vertrag gel-
ten. Grundsätzlich sind das die Rechts-
schutzbedingungen und sonstigen Abreden 
bei Vertragsschluss, es sei denn, mit dem 
Versicherungsnehmer wurde eine Vertrags-
änderung rechtswirksam vereinbart. 
 
Sofern nicht eine zahlenmäßige Begrenzung 
vereinbart ist, bestand lange Zeit Streit mit 
den Rechtsschutzversicherungen über die 
Zahl der versicherten Studienplatzklagever-
fahren. In einem grundlegenden Urteil des 
Oberlandesgerichts Celle aus dem Jahr 
2007 wurde die Concordia verurteilt, die 
Kosten für 10 Studienplatzklageverfahren zu 
übernehmen. Auch das OLG Frankfurt in 
Prozessen gegen die DEURAG und das LG 

München in einem Klageverfahren gegen die 
Rechtsschutz Union haben die verklagten 
Versicherungen zur Kostenübernahme von 
10 Studienplatzklageverfahren verurteilt. Die 
von der Concordia und der DEURAG einge-
legten Revisionen wurden am 23.09.2009 in 
der mündlichen Verhandlung vor dem Bun-
desgerichtshof von den Versicherungen 
fallen gelassen, nachdem der Bundesge-
richtshof zu erkennen gegeben hat, dass er 
den Rechtsschutzbedingungen keine Be-
grenzung auf 10 Verfahren entnehmen kön-
ne. 
 
Ist das Verwaltungsrecht versichert, kann die 
Versicherung im Zuge der Deckungsanfrage 
aber die Darlegung von Tatsachen verlan-
gen, woraus auf hinreichende Erfolgsaus-
sichten in den Studienplatzklageverfahren 
gerade gegen die ausgewählten Hochschu-
len geschlossen werden kann. Hierzu sind 
regelmäßig nur versierte, auf Hochschulzu-
lassungsrecht spezialisierte Rechtsanwälte 
in der Lage. 
 
Wir prüfen für Sie gern, ob vertraglich Versi-
cherungsschutz besteht und übernehmen 
selbstverständlich die Korrespondenz mit 
der Versicherung. 
 

 
 

11. Prozesskostenhilfe (PKH) 
 
Voraussetzung für die Gewährung von staat-
licher Prozesskostenhilfe ist, dass der Stu-
dienbewerber mit der so genannten Erklä-
rung über die persönlichen und wirtschaftli-
chen Verhältnisse nachweisen kann, die 
Prozesskosten nicht aufbringen zu können. 
Den entsprechenden Vordruck erhalten Sie 
von uns. Sofern Sie nicht bereits eine Aus-
bildung abgeschlossen haben, kann Pro-
zesskostenhilfe nur „elternabhängig“  ge-
währt werden. D. h. die Voraussetzungen für 
die Bewilligung von Prozesskostenhilfe müs-
sen auch bei Ihren Eltern vorliegen. Auch 
diese müssen dann eine entsprechende 
Erklärung über die persönlichen und wirt-
schaftlichen Verhältnisse beim Verwaltungs-
gericht einreichen. Grund: Ein an sich gege-
bener Anspruch eines Studienbewerbers auf 
staatliche Prozesskostenhilfe wird von sei-
nem Anspruch auf den so genannten Pro-
zesskostenvorschuss gegen die Eltern ver-
drängt, sofern diese nicht ebenfalls unver-
mögend sind. Denn der Anspruch auf Pro-
zesskostenvorschuss gegen die Eltern ist 

Teil des Anspruchs auf Ausbildungsunter-
halt. 
 
Für die Bewilligung von PKH ist es weiter 
erforderlich, dass das gerichtliche Verfahren 
Aussicht auf Erfolg hat. Dies ist aus unserer 
Sicht zu bejahen, wenn das Gericht Stu-
dienplätze außerhalb der Kapazität findet. 
Nicht selten entscheiden die Gerichte über 
PKH-Anträge erst sehr spät und zusammen 
mit der Sache. Sind keine Studienplätze zu 
vergeben, muss der Antragsteller letztlich 
doch für die Kosten aufkommen.  
 
Achtung: Von der Prozesskostenhilfe wer-
den nur die eigenen Anwaltskosten und die 
Gerichtskosten übernommen, nicht aber die 
Kosten der Gegenseite! Dieser Fall tritt ein, 
wenn das Gericht entscheidet, dass die An-
tragsteller die Kosten des gerichtlichen Ver-
fahrens ganz oder teilweise zu tragen ha-
ben. Der Antragsteller wird dann trotz Pro-
zesskostenhilfe an den Anwaltskosten der 
Gegenseite beteiligt.  
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12. Die Mandatserteilung 
 
Wenn Sie uns zunächst mit der Platzierung 
der fristwahrenden Hochschuldirektbewer-
bungen bezogen auf einen Studienplatz 
außerhalb der Kapazität beauftragen wollen 
oder wenn Sie sich bereits für die eigentli-
chen gerichtlichen Kapazitätsklageverfahren 
entschieden haben, setzen Sie sich bitte mit 
uns telefonisch oder per E-Mail unter Anga-
be Ihres vollständigen Namens, Ihrer An-
schrift und Ihrer Telefonnummer in Verbin-
dung. Oder füllen Sie gleich den als Anhang 
zu dieser Information beigefügten Mandan-
tenfragebogen  aus und übermitteln uns 
diesen bitte per Telefax, per E-Mail oder mit 
der Post.  
 
Nach Erhalt Ihrer Nachricht werden wir, so-
fern gewünscht, einen Gesprächstermin mit 
Ihnen vereinbaren oder Ihnen entsprechen-
de Vereinbarungen zur Unterschrift übermit-
teln. In diesen ist geregelt, womit Sie uns 
beauftragen und welche Vergütung wir dafür 
erhalten. Außerdem benötigen wir von Ihnen 
für jedes einzelne Verfahren eine Vollmacht 

und eine eidesstattliche Versicherung, die 
wir für Sie vorbereiten und die Sie sich bitte 
vollständig und gründlich vor Unterzeich-
nung durchlesen , da die falsche eidesstatt-
liche Versicherung als Straftat verfolgt wird.  
 
Etwa Ende August / Anfang September 2010 
erhalten Sie unser Hochschulranking zu den 
Erfolgsaussichten der Studienplatzklagever-
fahren zum Wintersemester 2010/11. Auf 
der Grundlage dieser Einschätzung zu den 
Erfolgsaussichten entscheiden wir gemein-
sam mit Ihnen, an welchen Hochschulen 
Studienplatzklageverfahren für Sie durchge-
führt werden sollen. 
 

 

 
Übersicht der für die Durchführung der Verfahren benötigten Unterlagen: 
 

�  Der ausgefüllte Mandantenfragebogen , 
�  eine Kopie Ihres Personalausweises  (Vorder- und Rückseite), 
�  eine Kopie Ihrer Hochschulzugangsberechtigung ,  
�  die ZVS-Bescheide  in Kopie, sobald sie Ihnen zugehen, 
�  wenn Sie sich für ein höheres Fachsemester bewerben, den Anrechnungsbescheid , 
�  eine von Ihnen unterschriebene Mandatsvereinbarung , 
�  eine von Ihnen unterschriebene Vergütungsvereinbarung  sowie 
�  Prozessvollmachten  und eidesstattliche Versicherungen  (von uns erstellt). 

 
Wenn Sie einen Studienplatz erhalten, wer-
den wir Sie unverzüglich telefonisch davon 
in Kenntnis setzen und Ihnen die für die Im-
matrikulation gesetzte Frist mitteilen. Noch 
bei Gericht anhängige Verfahren werden wir 
zur Kostenminimierung beenden, sofern der 
erhaltene Studienplatz sicher ist.  
 

 
Wir hoffen, mit diesen Informationen Ihre 
Fragen beantwortet zu haben. Sollten Sie 
weiteren Informationsbedarf haben, stehen 
wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gern 
zur Verfügung. 
 

Freundliche Grüße, Ihre Rechtsanwälte 
 
 
 
Dr. Frank Selbmann     Ralf Bergert     
Rechtsanwalt      Rechtsanwalt    
 
 
 
Dr. Katja Kiebs      Katrin Bergert 
Rechtsanwältin     Rechtsanwältin 
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Mandantenfragebogen 
 
Herzlich willkommen. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Tätigkeit.  
 
Zur reibungslosen Bearbeitung eines Mandats bzw. die Korrespondenz und Kontaktaufnah-
me benötigen wir einige personenbezogene Informationen von Ihnen, die wir in unserer 
Handakte notieren und in unserer EDV speichern. Hierfür bitten wir Sie um Ihr Verständnis. 
Ihre Angaben werden im Rahmen anwaltlicher Verschwiegenheit selbstverständlich vertrau-
lich behandelt.  
 
 
Persönliche Daten  
 
Anrede, Vorname, Name:          
 
Straße, Hausnummer:           
 
PLZ, Ort:             
 
Geburtsdatum:       Staatsangehörigkeit:    
 
Telefon (privat):        Telefon (beruflich):      
 
Telefon (mobil):       Telefax:       
 
E-Mail:             
     (sofern mit E-Mail-Kommunikation einverstanden*)  
 
Datum Abitur:        Notendurchschnitt:      
 
Gegenüber folgenden weiteren Ansprechpartnern (ggf. Eltern) entbinde ich die Kanzlei von 
der anwaltlichen Schweigepflicht (Name / Telefon):  
 
             
 
 

 
Bankverbindung (für Rücküberweisungen) 
 
Kontoinhaber:            
 
Kontonummer:        Bankleitzahl:      
 
 
Rechtsschutzversicherung  
 
Sind Sie rechtsschutzversichert?     ja     nein  
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Wenn ja, Name und Anschrift der Versicherung:  
 
            
            
             
 
Wer ist Versicherungsnehmer?          
 
Beginn des Versicherungsvertrages:        
 
Versicherungsschein-Nr.,  
ggf. Schaden-Nr.:           
 
Wünschen Sie eine Deckungsanfrage durch uns?   ja     nein  
 
Nur angeben, wenn Sie über die Rechtsschutzversicherung mitversichert sind: 
 
In welchem Verwandtschaftsverhältnis  
stehen Sie zum Versicherungsnehmer         
 
Sind Sie verheiratet?      ja    nein 
  
Leben Sie in eingetragener Lebens- 
Partnerschaft?      ja    nein 
  
Und was haben Sie seit dem Abitur von wann bis wann gemacht? Bitte Dienste, Ausbildun-
gen, Praktika und Arbeitstätigkeiten angeben: 
 
             
 
 
            
   
 
 
Studium  
 
1. In welchem Studiengang und Fachsemester wollen Sie gern studieren?  
 

            
             

 
Haben Sie sich für dieses Semester  
über die ZVS beworben?      ja     nein 

 
2. Haben Sie schon einmal studiert oder 

studieren Sie gerade?      ja     nein  
 

Wenn ja, von wann bis wann, in welchem Studiengang und an welcher (Fach-) Hochschu-
le?  
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Handelt(e) es sich um einen zulassungs-    
beschränkten Studiengang (mit NC)?   ja     nein 
 
Wurde das Studium mit dem jeweiligen    
Abschluss beendet?      ja     nein 
 
Wenn Sie ein Studium abgebrochen haben sollten, geben Sie bitte den Grund an.  
 
 
             
 
             
 
   
 
Haben Sie anrechenbare Leistungen erworben?   ja     nein 
 
Wenn ja, liegt ein Anrechnungsbescheid vor?   ja     nein 
 
Wie viele Semester wurden angerechnet?     

 
3. Haben Sie schon einmal eine Zulassung für 

ein Studium erhalten und nicht angenommen?   ja     nein  
 

Wenn ja, in welchem Studiengang und an welcher (Fach-) Hochschule?  
 
  
            
  
 
 
 
 
Handelte es sich um einen zulassungs-    
beschränkten Studiengang (mit NC)?    ja     nein 
 
Geben Sie bitte den Grund für die Nichtannahme des Studienplatzes an. 
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Auftrag an Dr. Selbmann & Bergert (bitte bei Nichtz utreffen freilassen) 
 

  Ich weiß bereits, wie viele Studienplatzklageverfahren ich an welchen Hochschulen 
betreiben möchte: 

 
Zahl der Studienplatzklageverfahren:   
 
Name(n) der Hochschule(n): 
 
 
 
            
  
 
 

 
  Ich habe mich noch nicht entschieden und wünsche einen  

 
 schnellstmöglichen Rückruf unter folgender Telefonnummer:             

 
oder  
 

  einen Rückruf am (Datum):    um      Uhr 
 
unter folgender Telefonnummer:       

 
 
Sonstige Bemerkungen: 
  
            
  
            
  
 
 
 
 
*Datenschutzerklärung (§ 4a BDSG): 
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Daten von der Rechtsanwaltskanzlei Dr. Selbmann & Bergert 
zum Zwecke der Bearbeitung eines Mandats verarbeitet und genutzt werden.  
 
 
Datum, Unterschrift   
    _________, __________________________ 
 
*Wir verweisen darauf, dass unverschlüsselte E-Mails während der Datenübertragung von Dritten eingesehen 
werden können. Insoweit wird die Kanzlei von der Schweigepflicht entbunden.  
 
 
Datum, Unterschrift 
    _________, __________________________ 


